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Beschluß eines E. E. Gr. Raths in Betreff der Schweiz.

Mobiliar-Assekuranz/ vom 2t. November t827.

„Ein Ehrsam. Großer Rath hat auf das Ansuchen der

Schweizerischen Mobiliar-Assekuranz - à. à. 24. Okt. l. I.,
die revidirten Statuten dieser Gesellschaft durch die ange-

stellten Agenten publizieren und die Einwohner von V. k.
zur Theilnahme einladen zu lassen,

erkennt:
ES soll diesem Begehren entsprochen, die verlangte

Publikation gestattet, anbei aber den Agenten aller aus-

wärtigen Assekuranzen erklärt werden:
Daß von dato an nur diejenigen Versicherungen obrig-
keitlichen Schutz zu gemessen haben, die von den Ge-

meindS-Bchorden als dem Werth des versicherten Gegen-

standes angemessen, und nur einmal versichert befunden,
bei der Gemeinds-Kanzlei verzeichnet, und von derselben,

so wie von der LandeS-Kanzlei beglaubiget werden.«

Anekdoten.
Kürzlich sagte einer im Wirthshause, er habe gehört,

der Teufel hole heut zu Tage Niemanden mehr. Schnell er-
wiederte fragend ein anderer: Gelt du hest'S gern köhrt?

Ein Fremder verlangte auf einer Alpe von einem inner-
rhodischen Sennen Milch. Da dieser keine vorräthig hatte,
so mußte er eine Ziege melken. Während des Melkens
harnte die Ziege plötzlich in das Melkgefäß; dessen ungeachtet
melkte der Senne gleichgültig fort, und als der fremde

Herr darob erstaunend und mit Unwillen erklärte, er bedanke
^

stch für solche Milch, gab ihm jener trocken zur Antwort:
Du Narr, du chast st jo seije (filtriren).
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